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Herrn

f   

Lebendtiertransporte bei hohen Temperaturen

Sehr geehrter Herr Stein,

Ihre Email vom 23. August 2019 an das Sächsische Staatsministerium für
Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), in dem Sie Fragen zu Lebendtiertrans-
porten aufwerfen. Das SMULhat unsals für Tierschutz zuständiges Staats-
ministerium für Soziales und Verbraucherschutz gebeten, Ihnen zu antwor-
ten.

Da der von Ihnen geschilderte Sachverhalt nicht zu einer Vorlagepflicht nach
dem Sächsischen Umweltinformationsgesetz bzw. dem Verbraucherinforma-
tionsgesetz führt, möchten wir zu den von Ihnen aufgeworfenen Punkte auf
diesem Wege Auskunft geben.

In Sachsen habenwir bereits im Januar 2018 einen sog. Drittlandtransportab-
fertigungserlass auf den Weg gebracht, der festlegt, dass die Transporte in
Sachsen nur dann abgefertigt werden dürfen, wenn die Transporteure an-
hand der Vorgaben der EU-Tiertransportverordnung plausibel nachweisen
können, dass ein tiergerechter Transport auf dem gesamten Transportweg
erfolgen kann. Die tatsächlich bestehenden Bedingungen an Bord derTier-
transporter können über Navigations- und Temperaturmessungenin Echtzeit
verfolgt werden. Den Einsatz der dafür erforderlichen Computersoftware
durch die Amtstierärzte haben wir im Jahr 2018 im Rahmen mehrerer Schu-
lungen geübt. Die Schulungen wurden von den sächsischen Amtstierärzten
sehr nachgefragt, um auchin der Praxis die Planungender Tiertransporteure
wirksam überprüfen zu können.

Zwischenzeitlich sind andere Bundesländer unserem Beispiel gefolgt und ha-
ben in diesem Jahr ähnliche Drittlandtransportabfertigungserlasse auf den
Weg gebracht. In Sachsen haben wir nach einer 17-monatigen praktischen
Erprobung unseres Erlasses in der Praxis mit dem Erlass vom 06.06.2019
unsere Vorgaben weiter konkretisiert und angepasst. Zu Ihrer Kenntnis fügen

wir Ihnen die diesseitigen Erlasse vom 30.01.2018 und 06.06.2019 zu Dritt-
landtransportabfertigungenbei.
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Auch aus diesen Gründensind wir der Auffassung, dass die sächsischen Amtstierärzte
ihre Aufgabe bei einer Abfertigung eines Tiertransportes durchaus gewissenhaft ausfüh-
ren. Beleg ist dafür unserer Ansicht nach auch, dass die Veterinäre die Transporte auf

ihrer Strecke zum Zielort weiter beobachten und eventuelle Verstöße, z.B. gegen die
Transportdauer oder auchtatsächliche Temperaturüberschreitungen ganz konkret bean-
standen. Die Verstöße werden den für die Ahndung solcher Verstöße zuständigen Be-
hörden gemeldet, dies gilt auch für das Ausland und für ausländische Transporteure.

Selbstverständlich fließen die Erfahrungen solcher festgestellten Verstöße oder auch
neue Erkenntnisse über Versorgungsstationen auf Drittlandverkehrsroutenin die Plausi-

bilitätsprüfung zukünftiger Tiertransporte eines Unternehmersmitein.

Unabhängig von diesen Prüfungen bei der Abfertigung kontrollieren die sächsischen Ve-
terinärbehörden zusammen mit der sächsischen Polizei regelmäßig solche Tiertrans-
porte, die in Sachsen „nur auf der Durchreise sind“. Wir erlauben uns, Ihnen einen Zei-

tungsausschnitt der Sächsischen Zeitung vom 05.07.2019 beizulegen, der über eine
kürzlich durchgeführte Kontrolle berichtet. Auch damit zeigen die sächsischen Veterinär-
behörden,dass ihnen ordnungsgemäßeTiertransporte wichtig sind. Sicher wäre es gut,
wennsolche Kontrollen noch häufiger durchgeführt werden könnten, aber auch die Ka-
pazitäten von Amtstierärzten sind endlich, gerade wenn mansich ihre anderen Aufgaben

in der Tierseuchenbekämpfung und im Tierschutz vor Augenführt.

Wichtig ist aus unserer Sicht, dass andere Staaten sich unseren Forderungen anschlie-
ßen und sicherstellen, dass eine Abfertigung von Tiertransporten nur dann erfolgt, wenn
die Vorgaben der EU-Transportverordnung eingehalten sind. Insoweit ist es positiv, dass
andere EU-Staaten, wie u.a. Tschechien, Luxemburg oder Belgien, nunmehr darüber

informierten, dass sie ihre Vorschriften vor und zum Teil während der Sommermonaten
geschärft haben.

Ergänzend möchten wir noch erwähnen, dass der Bund und die Länder in Folge der
Agrarministerkonferenz den Aufbau einer Datenbank für Tiertransporte beschlossen ha-

ben, die derzeit aufgebaut wird. Ziel der Datenbank ist es, in Deutschland die Informati-
onen zu sammeln, die über Versorgungsstationenin Drittstaaten bestehen, so dass den
Amtstierärzten vor Ort wichtige Informationen zur Verfügung gestellt werden, um eine
sach- und tiergerechte Entscheidungtreffen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Bürgerbeauftragte

Anlagen

Zeitungsausschnitt Sächsische Zeitung vom 05.07.2019
Erlasse vom 30.01.2018 und 06.06.2019
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Erlass:
1. Transporte in Drittländer-Notwendigkelt der Führung des Fahr-

tenbuches bis zum Endbestimmungsdfrittland,
2. Kontrollen der zuständigen Behörden während langer Beförde-

rungen - Navigationssystem - Elektronische Datenübermittlung,
Tiertransporte bei extremen Temperaturen,
Notfallpläne und Rindertransportfahrzeugzulassungen
Verifizierung von Kontrollstellen in Drittländer über BMELn

a
g

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund des Urteils des EuGH vom 19.10.2017, der Berichterstattung zu
Drittlandtransporten in den Medien und dem Abschlussbericht der KOM zu
Tiertransporten in nicht EU-Länder weisen wir auf folgendeshin:

4. Transporte in Drittländer-Notwendigkelt der Führung des Fahrten-
buches bis zum ersten Entladungsort im Endbestimmungsdrittland:
Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 schreibt eine obligatorische Planung
von Tiertransporten vor. Nach Absatz 4 galten für lange Beförderungen von
Hausequiden, ausgenommenregistrierte Equiden sowie Hausrinder, Haus-
schafen, Hausziegen und Hausschweinen zwischen Mitgliedstaaten sowie
von und nach Drittländern sowohl für Transportunternehmer als auch für
Organisatoren die Bestimmungen des Anhangs|! über das Fahrtenbuch.

Art, 8 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 verlangt zusätzlich,
dass im Falle einer langen Beförderung von Hausequiden, ausgenommen
registrierte Equiden sowie Hausrinder, Hausschafen, Hausziegen und
Hausschweinen auch die Tierhalter die Bsstimmungen des Anhangs II über
das Fahrtenbuch einhalten müssen.

Da der niederländische Fleischproduzent Vion und die Niederlande sich
uneinig darüber waren, ob die Verpflichtung, bei einer langen Tierbeförde-
rung ein Fahrtenbuch zu führen, nur bis zum Ort des Ausgangs aus dem
Gebiet der Union gilt oder, weitreichender, bis zum Endbestimmungsort und
somit bis zur Ankunft der Tiere im betreffenden Drittstaat, wurde dieser
Streitpunkt dem EuGH mit folgender Frage vorgelegt:

- „Sind Art. 5 Abs. 4 und Art. 8 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1/2005 in
Verbindung mit den Bestimmungen über das Fahrtenbuch in Anhang
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I! dieser Verordnung dahin auszulegen, dass der Organisalor der Beförderung
und/oder der Tierhalter danach verpflichtet sind, bei der Beförderung von Tieren
in ein Driltland das Fahrtenbuch bis zum Bestimmungsort in diesem Driltland zu
führen?" (32)

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit seinem Urteil vom 19.10.2017 in der
Rechtssache C-383/16 (Vion Livestock} (siehe Anlage) jetzt klargestellt, ‚dass dieses
Fahrtenbuch während der gesamten Beförderung geführt wird, und zwar auch
während des Teils der Beförderung zwischen dem Ort des Ausgangs aus der
Union und dem ersten Entladungsort im Endbestimmungsdrittland“.
Nachfolgende die wesentlichen Erwägungen:

- “Gleichwohl ist es nach ständiger Rechisprechung für die Auslegung einer
unionsrechtlichen Bestimmung erforderlich, nicht: nur ihren Wortlaut, sondern
auch dan Kontext heranzuziehen, In den sis eingebettet ist, wobei die Systema-
tik und die Ziele zu berücksichtigen sind, die mit der Regelung, zu der sie ge-
hört, verfolgt werden."(35)

- "Um daher sowohl die Nützlichkeit dieser ex ante von der zuständigen Behör-
de des Versandorts durchgeführten Kontrolle [Vorab-Plausibilifätsprüfung] als
auch die Wirksamkeit des Tierschutzes zu gewährleisten, ist es unerlässlich, zu
verlangen, dess dieses Fahrtenbuch während der gesamten Beförderung ge-
führt wird, und zwar auch während des Teils der Beförderung zwischen dem Ort
des Ausgangs aus der Union und dem ersten Entladungsort im Endbestim-
mungsdritiand.” (42)

„Drittens ergibt sich zwar aus Nr. 7 des Anhangs Il der Verordnung Nr. 1/2018,
dass bei der Ausfuhr von unter diese Verordnung fallenden Tieren in ein Dritt-
land der betreffende Transportunternehmer das Fahrtenbuch dem amtlichen
Tierarzt am Ort des Ausgangs aus der Union zu übergeben hat."

(43)

„Nr, 8 des Anhangs Il der Verordnung Nr. 1/2005 macht jedoch deutlich, dass
diese Verordnung die Verwendung von Kopien des Fahrtenbuchs vorsieht. Das
trifft auch auf Art. 2 Abs. 2 Unterabs. 3 Satz 2 der Verordnung Nr. 81772010 zu."

(44)

„Überdies, wenn nach Nr. 3 Buchst, e des Anhangs Il der Verordnung Nr.
1/2005 bei einer Ausfuhr in ein Drittiand der Organisator dafür Sorge trägt, dass
das Fahrtenbuch die Tiersendung während der Beförderung zumindest bis zum
Ort des Ausgangs aus der Union begleitet, bedeutet dies, dass der Organisator
weiterhin eine Kopie des Fahrtenbuchs bis zum ersten Entladungsort im End-
bestimmungsarittland auszufüllen hat.“ (45)

„Daher kann aufgrund der Verbindung, die die Verordnung Nr. 8177/2010 zur
Verordnung Nr. 1/2005 herstellt, davon ausgegangen werden, dass die Kopie
des Fahrlenbuchs bei einer Beförderung bis zum Ort der ersten Entladung im
Endbestimmungsdriftiand dieselbe Funktion zu erfüllen haft wie das Original bei
der Beförderung bis zum Ort des Ausgangs aus der Union.“ (46)
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Für den Drittlandsabschnitt reicht also das Mitführen und Ausfüllen einer Fahrtenbuch-
kopie; diese ist aber auch verbindlich zu verlangen und im Anschluss zu kontrollieren
und in die künftige Plausibilitätsprüfung und die Zuverlässigkeitsprüfung einzubeziehen.

2. Kontrollen der zuständigen Behörden während langer Beförderungen
Navigatlonesystem - Elektronische Datenübermittlung:
Laut Art. & Abs. 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 müssen Unternehmer bel langen
Beförderungen von Hausequiden, ausgenommenregistrierte Equiden, sowie von Haus-
rindern, Hausschafen, Hausziegen und Hausschweinen spätestens ab dem 1.1.2009
beiallen Straßentransportmittel ein Navigationssystem nach Anhang ! Kapitel VI Nr. 4.2
einsetzen, Die mit Hilfe dieses Navigationssysterms übermittelten Daten sind mindes-
tens drei Jahre aufzubswahren und der zuständigen Behörde, insbesondere bei Kon-
trollen nach Artikel 15 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005, auf Verlangen zur Ver-
fügung zu stellen.

Nach Art. 15 Abs.1 i.V.m. Art. 27 Verordnung (EG) Nr. 1/2005 sind durch die zuständi-
ge Behörde während larıger Beförderungen in frei gewählten Abständen Zufallskontrol-
len oder gezielte Kontrollen durchzuführen, um zu überprüfen, ob die angegebene Be-
förderungsdauerwirklichkeitsnah ist und ob die Bestimmungen gemäß Anhang | Kapi-
tel V eingehalten worden sind.

Die zuständige Behörde - auch die am Abfertigungsert - sollte hierzu nicht nur auf das
Fahrtenbuch, sondern gemäß Artikel 15 Abs. 4 Verordnung (EG) 1/2005 auch auf die
mit Hilfe von Navigationssystemen erstellten Aufzeichnungen zurückgreifen. Auf der
Grundlage des Art. 15 Verordnung (EG) 1/2005 muss das satellitengestützte Navigati-
onssystem (entsprechend der Definition nach Art. 2, Buchstabe o)) Informationen des
Fahrtenbuchs nach AnhangIl, Abschnitt 4 enthalten,

Die Übereinstimmung der Transportplanung mit den tatsächlichen Angaben des
Navigationssystems im Hinblick auf Transportwege, die angefahrenen Ruhe-,
Umlade- und Ausgangsorte, die eingelegten Ruhepausen und Versorgungsinter-
valle sowie das Öffnen und Schließen der Ladeklappe als Hinwels auf eins mög-
liche Be- oder Entladung muss Im Einzelfall Überprüfbar sein.

Überprüft werden müssen neben den Geopositionen des Fahrzeugs die jeweils zeit-
und ortsbedingt vorliegenden Innentsmperaturen (von mindestens zwei und nach
Übereinkunft der Arbeitsgruppe Tierschutz der LAV und des BMEL bei mehrstöckigen
Fahrzeugen von mindestens drei Sensoren) und der Zustand der Ladebordwände (Zu-
standsänderungen und regelmäßige Intervalle) auf einer gemeinsamen Zeitachse (z.B.
Greenwich-Time). Alle in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge vom Typ 2 müssen auf
diese Funktionen geprüft worden sein.

Der Zugang der zuständigen Behörde zu den elektronischen Daten der Navigatlonssys-
teme Ist nach der VO (EG) Nr. 1/2005 nicht geregelt. In Europa übermitteln alle Sys-
temanbieter die rechtlich geforderten kombinierten Daten(-sätze) einschlisßlich der
Temperaturdaten in Abständen von höchstens 15 Minuten im XML-Format an einen
Server, der in den meisten Fällen beim Systemanbieter steht und für den Nutzer einen
passwortgeschützten Zugang bietet.
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Technisch kann der Zugang für die zuständige Behörde auf verschiedene Weisen er-
folgen:

- Zusendung der Datensätze mit E-Mail Dateianhang,
- Zusendung ggf. in regelmäßigen Abständen per Internet-POST oder
- Gewährung eines passwortgeschützten Zugangs zum Server

mit der Möglichkeit zum Downioad von Datensätzen.

Der Zugang zu den Daten der Navigations- und Temperaturerfassungseinrichtungenist
während der Straßenkontrolle grundsätzlich auch über Systemausdrucke (einschließ-
lich der Karten und Daten zu den geografischen und zeitlichen Positionsbestimmungen,
den positions- und zeitbezogenen Statusänderungen der Ladebordwand sowie - ggf.
gesondert, ggf. grafisch -— den Temperaturaufzeichnungen} an Bord der Fahrzeuge
möglich, was aber die Möglichkeit eines Ausdruckes (Drucker an Bord} voraussetzt,
Die Übermittlung von elektronischen Daten per Fax ist nicht möglich. Die Übermittlung
von Daten per Excel-File ist wegen fehlender Eingriffssicherheit nicht statthaft.

Bei den Plausibllitätsüberprüfungen ist also bereits bei den Kontrollen zur Abfer-
tigung von langen Transporten mit dem Organisator zu klären und zu dokumen-
tieren, auf weiche Weise die zuständige Behörde Zugang zu den elektronischen
Daten erhalten soll. Falls ein direkter Zugang zu den elektronischen Daten nicht ge-
währt wird, ist die Möglichkeit zur elektronischen Übermittiung an die zuständige Be-
hörde - z.B, als E-Mail Dateianhang im geforderten Datenformat - auf Anforderung be-
reits bei der Abfertigung des Transportes durch den Organisator sicherzustellen.

Dieser Datenzugang — direkt oder nach elektronischer Übermittlung - ist auch für Tem-
peraturkontrollen nach Anhang I Kapitel VI Nr. 3.3, erforderlich und bei der Abfertigung
einzufordern. Gewährt der Organisator diesen Zugang nicht, so kann der entspre-
thende Transport nicht abgefertigt werden. Der Organisator hat nach Anhang II Nr,
3b Verordnung Nr. 1/2005 dafür Sorge zu tragen, dass spätestens zwei Werktage vor
dem Versand bei der zuständigen Behörde des Versandortss mit dem Fahrtenbuch
diese Daten bzw. der Zugang vorgelegt werden.

Der Zugang zu den elektronischen Daten ist bis zum ersten Entiadungsort im
Endbestimmungsdrittland zu ermöglichen. Die Verordnung Nr. 1/2005 verlangt dies
nach Art 6 Abs. 9 für lange Straßenbeförderungen und unterscheidet nicht zwischen
Mitgliedstaaten und Drittstaaten,

Auf die Schulungspflicht nach Art. 16 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 weisen wir hin
und bitten die LÜVÄ um Meldung an die LDS bis Ende Februar 2018, ob Schulungsbe-
darf besteht. Die AGT hat bei der Sitzung am 6./7.12,2017 gebeten, dass das BVL oder
das FLI zusammen mit dem LGL BY einen Workshop/Schulung zur Auswertung der
Daten der Navigationssysteme nach Art. 6 Abs. 9 der Verordnung (EG} Nr. 1/2005
durch die Behörden anbieten,

3. Tiertransporte bei extremen Temperaturen:
Nach Art. 3 der Verordnung (EG) 1/2005 darf niemand eine Tierbeförderung durchfüh-
ren oder veranlassen, wenn den Tieren dabei Verletzungen oder unnötige Leiden zuge-
fügt werden könnten.
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Nach Anhang I Kapitel VI Nr. 3,1. der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 müssen in Straßan-
transportmitteln Belüftungssysteme so konzipiert und konstruiert sein und so gewartet
werden, dass zu jedem Zeitpunkt der Bsförderung und unabhängig davon, ob das
Transportmittel steht oder fährt, je nach Außentemperatur für alle Tiere innerhalb des
Transportmittels Temperaturen in einem Bereich zwischen 5° C und 30° C, mit einer
Toleranz von +/- 5° C gehalten werden können.

Der Transporteur muss also plausibel darlegen, dass In dem Transportfahrzeug bei der
geplanten Route die o.g. Temperaturen im Fahrzeug zu jeder Zelt eingehalten werden
können. Gemäß Anhang | Kapitel VIl der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 ist in Abhängig-
keit von den zu erwartenden Temperaturen und der Transportdauer eine Verringerung
der Ladedichte je nach Tierart um bis zu 20% vorzunehmen, um den Tieren ein Aus-
weichen von den besonders kalten Streben an den Lüftungsschlitzen zu ermöglichen
oder um einen zu großen Temperaturanstieg zu vermeiden durch Entlastung der Lüf-
tung der wärmeproduzierenden Tiere.

Bei der Plausibilitätskontrolle sind u.a. Hilfsmittel, wie Angaben des Deutschen \WWVetter-
dienstes oder internationale meteorologische Wetterdienste, zu nutzen. Bereits ab vo-
rausgesagten 25 Grad Celsius sind Maßnahmen zur Verminderung der Wärmeblldung
im Fahrzeug zu ergreifen, ab vorausgesagten 35 Grad Celsius Ist elne Abfertigung
generell nicht mehr möglich, Bei einer Voraussage von 30 Grad an der Grenzkont-
rollstelle ist eine Abfertigung nicht möglich, da nach den Feststellungen der KOM die
Ventilatoren die Temperatur im Innenraum der Fahrzeuge nicht unter die Temperatur
im Außenbereich absenken können, wenn die Fahrzeugs stehen.

Angesichts der EU-Vorschriften (5 bis 30 Grad Celsius, +/- 5 Grad Celsius) gehen wir
auch bei vorhandener Begleitheizung für das Tränksystem davon aus, dass ein Trans-
port bei Wetterbedingungen mit Temperaturen unter minus 9 Grad Celsius nicht mehr
tierschutzgerecht möglich ist. Bei vorausgesagten Bedingungen dieser Art in Tran-
sit- oder ZielreglonenIst elne Abfertigung nicht mehr möglich.

Eine retrospektive Auswertung Ist durch die Aufzeichnungspflicht durch das Navigati-
onssystem In jedem Fall möglich und soll in künftige Plausibilitätsprüfungen einbezo-
gen werden. Das Ergebnis dieser Überprüfungenist auch in die Beurteilung der Zuver-
lässigkeit des den Transport durchführenden Transpörtunternehmers und in die Ent-
scheidung über die Abfertigung nachfolgender Transporte einzubeziehen. Soweit es
sich um Unternehmer außerhalb von Deutschland handelt, können diese Daten auf
dem Dienstweg über die nationale Kontaktstelle im BVL angefordert werden.

Es wird empfohlen, dass der Organisator zur Transportplanung auch elektronische Da-
ten vorausgegangener Transport einbezieht.

Der im Anhang | Kapitel Vi Nr. 3.1 der Verordnung (EG} Nr. 1/2005 vorgegebene Tem-
peraturbereich muss während der gesamten Beförderung der Tiere innerhalb des
Transportmittels eingehalten werden, auch bei Beförderungen, deren Ziel sich nicht in
einem Mitgliedstaat befindet.

Selte 5 von 8

Freistaat

= SACHSEN



STAATSMINISTERIUM
FÜR SOZIALES UND

VERBRAUCHERSCHUTZ

Rt)
PS

Si %
Gen]

3

 

  

 

  
   

Auf die Urtelle des EUGH vom 23. April 2015 — C-424/13 und vom 19. Oktober 2017 -
C-383/16, wonach die Verordnung (EG) 1/2005 nieht nur Verpflichtungen für aus-
schließlich im Unionsgebietstattfindende Transporte enthält, weisen wir hin.

4. Notfallpläne und Zulassung von Rindertransportfahrzeugen
Der Abschlussbericht der KOM DG SANTE 2017/6107 (siehe Anlage 3) fordert, dass
gemäß Art. 3 und 11 Verordnung (EG) 1/2005 Notfallpläne erstellt werden, damit für
unerwartet langs Wartezeiten an der Grenze die Bedürfnisse der Tiere bezüglich
Einstreu, Futter und Wasser gedeckt sind. Diesist bei der Abfertigung zu kontrollie-
ren. Entweder muss genügend Futter, Einstreu und Wasser mitgeführt werden oder
plausibel dargelegt werden, wo dieses besorgt wird.

Außerdem wird verlangt, dass bei der Zulassung der Rindertransportfahrzeuge für
lange Beförderungen nach Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 künftig erkennbar
Ist, für welche verschiedenen Kategorien von Rindern das Fahrzeug ausgestattet
ist, um sicherzustellen, dass Anhang ! Kapitel VI Nr. 2,2 der Verordnung (EG) Nr.
1/2005 eingehalten wird und Kälber nicht in Transportfahrzeugen ohne geeignetes
Tränksystem transportiert werden. Ich bitte, dies bei künftigen Zulassungen zu berück-
sichtigen.

5. Verlfizierung von Kontrollstellen in Drittländer über BMEL.:
Das BMEL hat angeboten, dass es die Kontrollstellen in Drittländern, z.B. Usbekistan,
Iran etc. zu verifizieren versucht, wenn es im Rahmen von Gerichtsverfahren erforder-
lich ist. Nachfragenbitte über den Dienstweg an das SMS senden.

Ich bitte um Beachtung und Information der betroffenen Organisatoren und Transport-
unternehmer.

Mit freundlichen Grüßsn

   Referatsleiterin

Anlagen)
- Urteil des EuGH vom 23. April 2015 — C-424113,
- Urtelil des EuGH vom 19. Oktobar 2017 - C-383/16 (Vion Livestock)
- DG(SANTE)/2017-6107 Bericht über ein Audit in Deutschland 26-30. Juni 2017 zur
Bewertung des Tierschutzes während des Transports nach Nicht-EU-Staaten

Seito & von &

Freistaat °

SACHSEN



STAATSMINISTERIUM

FÜR SOZIALES UND

VERBRAUCHERSCHUTZ

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES UND VERBRAUCHERSCHUTZ

Albertstraße 10 | 01097 Dresden

Landesdirektion Sachsen
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter
des Freistaats Sachsen

nur per E-Mail

Erlass zur Tierschutzüberwachung beim Transport
HandbuchTiertransporte in der Fassung vom Dezember 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

das von der Arbeitsgruppe Tierschutz der Länderarbeitsgemeinschaft Ver-
braucherschutz erarbeitete Handbuch Tiertransporte wurde aktualisiert
(Stand Dezember 2018). Das Handbuch Tiertransporte ist auf der Homepage
des FL! eingestellt! und im Änderungsmodusals Anlage angefügt, um Ände-
rungen und Neuformulierungenleichter erkennen zu können.

Ich bitte Sie, das vorliegende HandbuchTiertransporte als Grundlage für Ihre
Arbeit zu benutzen und dafür Sorge zu tragen, dass die amtlichen Kontrollen
vor Ort nach den dort dokumentierten Verfahren durchgeführt werden. Der
Erlass des SMS vom 6. September 2017 zur Anwendung des Handbuches
Tiertransporte in der Fassung vom Mai 2017 tritt damit außer Kraft.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass ab vorausgesagten 30
Grad Celsius? die Abfertigung eines Transportes ohne Klimatisierung zu ver-
sagenist. Ebenso ist ab -10 Grad Celsius erfahrungsgemäßein Tiertrans-
port nicht mehr möglich. Bei der Prüfung der Temperaturenist der Verlauf der
gesamten Route einzubeziehen. Eine Wetterprognoseerhalten Sie beispiels-
weise über www.worldweatheronline.com. Diese Daten sollen dokumentiert
werden, um eine plausible Nachkontrolle Ihrer Entscheidungsgrundlagen
möglich zu machen.

Die Abfertigung von Langzeittransportenist stets im Einzelfall zu prüfen.
Hierzuist der Erlass des SMS vom 31.1.2018 weiterhin verpflichtend anzu-
wenden. Aufgrund der Erfahrungen in den letzten eineinhalb Jahren ist bei
der Abfertigung jedoch darauf hinzuwirken, dass der Transportunternehmer
einen online-Zugriff über den Server gewährt, um punktuell wirksame Stich-
proben während des Transportes nach Art. 15 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1/2005
durchführen zu können. Also um insbesondere zu überprüfen, ob die ange-
gebene Beförderungsdauer wirklichkeitsnah ist und ob die Beförderungs- und
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Ihr/-e Ansprechpartnerl-in

Durchwahl

Telefon +49 351 564-

Telefax +49 351 564-:

OD)

sms.sachsen.de*

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Aktenzeichen \

(bitte'bei Antwort angeben)
24-9161.40//11

Dresden,
06.06 2019

MACH MeukEmasn
WAS

sasza WICHTIGES
Arbeiten im Öffentlichen Dienst Sachsen

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium
für Soziales und Verbraucher-
schutz
Abteilung 2 | Gesundheits- und
Veterinärwesen, Verbraucher-
schutz

Albertstraße 10

01097 Dresden

www.sms.sachsen.de

Verkehrsanbindung:
Zu erreichen mit den Straßen-
bahnlinien 3, 7, 8

Haltestelle Carolaplatz

Für Besucher mit Behinderungen

befinden sich gekennzeichnete

Parkplätze bei

1 :https://www.openagrar.de/serviets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00020163F}4Ar
buch-Tierschutzueberwachung-Schlachten-2018-12.pdf

e, Innenhof SMS

2: Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Februar 2019 zur Durchführung dero\e@En zum Zugang für
ordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates über den Schutz von Tieren beim Transport inner- urrelt&isrette/signierte E-Mails’
Rerhalb der EU (2018/2110(INI)) elektronische Dokumente unter

www.sms.sachsen.deikontakt.htmt
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Ruhezeiten nach Anhang | Kapitel V eingehalten wordensind. Der online-Zugriff ist nach
8 16 Abs. 2 TierSchG dafür über einen Zeitraum von Beginn der Verladung (zur Über-
prüfung der Funktion) bis mindestens 10 Stunden nach Beginn des ersten Werktages
nach dem Abladen der Tiere zu gewähren, um die Daten überprüfen zu können.Ist der

online-Zugriff nicht möglich, ist ab dem Abfertigungstag die Möglichkeit der unmittelbaren
Datenübertragung durch den Organisator sicherzustellen und von der zuständigen Be-
hörde stichprobenartig bereits vor der Abfahrt zu prüfen. Insbesondere die Systemkonfi-
gurationen und die Funktionsfähigkeit der Datenerfassungssysteme sowie die Zugangs-
möglichkeiten sind zu klären.

Transporte auf Routen, bei denen Zweifel an der Plausibilität bestehen, sind nicht abzu-

fertigen.

GemäßArt. 6 Abs. 9 Satz 1 VO (EG) Nr. 1/2005 habendie Transportunternehmen,die
mit Hilfe des vorgeschriebenen Navigationssystems erstellten Aufzeichnungen, mindes-
tens 3 Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen zur Verfügung
zu stellen, insbesondere, wenn Kontrollen nach Art. 15 Abs. 4 der VO (EG) Nr. 1/2005
durchgeführt werden.

Eine retrospektive Auswertung des Transports ist in künftige Plausibilitätsprüfungen
nachweislich einzubeziehen. Bei etablierten Routen kann einerisikoorientierte Prüfung
stichprobenartig erfolgen. Der Auswertung der Navigations- und Temperaturdaten von
vorangegangenen Transporten kommt im Hinblick auf die Zuverlässigkeit des Transport-
unternehmers und Plausibilität der Routenplanung eine besondere Bedeutung zu. DG
SANTEF hatfestgestellt, dass eine Ahndung von Verstößenallein nicht immer ausrei-
chendsei. Vielmehr müssen wirksame Maßnahmenergriffen werden, um Wiederholun-

gen zu vermeiden, zum Beispiel Verweigerung der Abfertigung des folgenden Tiertrans-
ports auf Grund nicht ausreichender Zuverlässigkeit.

Werden Tiere nach einem Straßentransport mit einem Schiff weitertransportiert, so ist
dieses im Transportplan des Organisators aufzuführen. Die Ankunftszeit am Verladeha-
fen und die Abfahrtszeit der Schiffe müssen bereits bei der Transportplanung aufeinan-
der abgestimmt sein, damit bei Bedarf noch eine Versorgung der Tiere und eine Unter-
suchung, ob die Tiere transportfähig sind, im Hafen vor der Schiffspassage möglichist.
Das Schiff muss gem. Art. 19 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1/2005 zugelassensein. Es ist zu
gewährleisten, dass Fahrten bis zum endgültigen Bestimmungsort im Drittland, ein-
schließlich des Seeabschnitts der Fahrt, mit einer benannten verantwortlichen Person

gemäß Art. 14 Abs. 1 und Art. 5 Absatz 3 der VO (EG) Nr. 1/2005 geplant sind. Diese
muss Notfallpläne für unerwartete Ereignisse, wie verzögertes Auslaufen des Schiffes
oder technische Probleme an Bord, erarbeiten. Für jede Schiffspassage muss ein ver-
antwortlicher Transportunternehmer gemäß Art. 6 Absatz 1 der VO (EG) Nr. 1/2005 be-
nanntsein, (vgl. dazu den Audit-Report DG (SANTE) /2018-6446 - RS), da die zustän-
dige Behördefür den Hafen dies nach Art. 21 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 1/2005 kontrollieren
muss.

Zu Handbuch Kapitel I. Interpretationshilfen Nr. 6 zu Art. 2 Buchstabe j VO (EG) Nr.
1/2005 Definition „Beförderung“ gab es bei der Sitzung der AG-Tierschutz am
21./22.5.2019 die Einigung, dass sowohl die Beladung der Tiere am Versandort als auch
die Entladung der Tiere am Bestimmungsort - mit Ausnahme von Geflügel? - auf die
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Transportzeit anzurechnenist. Denn die Gesamtbeförderungsdauer umfasst nach Aus-
legung der KOM die Zeit vom Beginn des Verladensdes ersten Tieres am Versandort
bis zum Abladen desletzten Tieres am Bestimmungsort. Das heißt, dass die Änderung
im Handbuch Stand Dezember 2018 nicht zur Anwendung kommt, sondern die alte Fas-
sung weitergilt, (vgl. dazu denin der Anlage hinterlegten Änderungsmodusim Handbuch
Tiertransporte.)

Hinweisen möchte ich auf die Änderung im HandbuchA.Einleitung, dass der Transport
von Zirkustieren nach Auffassung der AG-Tierschutz und des BMELunter die Verord-
nung 1/2005fällt. Dies ist bei der Sitzung der AG-Tierschutz am 21./22.5.2019 bestätigt
worden, obwohl das BMEL in der Antwort auf die Kleine Anfrage BT-Drs. 19/9662 zu
Fragen 5 und 6 mitgeteilt hatte, dass es weiterhin umstritten sei, ob der Transport von
Zirkustieren unter die Verordnungfällt. Dies hat u.a. zur Folge, dass die Transportfahr-
zeugefür lange Beförderungen von Zirkustieren zugelassen werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

 

erferatsleiterin

Anlage: HandbuchTiertransporte im Änderungsmodus
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Sächsische &Zeitung
Döbeln
 

Polizei stoppt
überladene

Tiertransporter
Döbeln

Bei einer zweitägigen Kontrolle
fielen mehrere Viehtransporte
auf, bei denen Vorschriften nicht
eingehalten wurden.
Beamte der Chemnitzer Verkehrspolizeiin-
spektion haben bei Tiertransporten am
Dienstag und Mittwoch gemeinsam mit
dem Veterinäramt Mittelsachsen Kontrol-
len durchgeführt und bei einigen erhebli-
che Mängelfeststellen müsserı.

“ Am Dienstäg kontrollierten die Beam-
ten auf dem Autchof an der
B 169 in Döbeln einen Viehtransport, der
mit 28 Zuchtrindern beladen war. Dabei
wurdefestgestellt, dass bei einem Tier der
vorgeschriebene Abstand des Widerrists
zur Fahrzeugdecke nicht eingehalten wur-
de. Das Tier stieß an die Decke an. Bei der
Kontrolle eines leeren Tiertransportesstell-
ten die Polizisten mehrere Verstöße gegen
die Lenkzeiten fest. Ein Viehtransport, der
26 Kälbern geladen hatte, war überladen.
Nach der Quadratmeter-Zahlhatte er vier

Kälber zu viel geladen. Auch die Gruppen-
stärke mit maximal 25 Kälbern pro Bucht
war überschritten.

Bei den Kontrollen am Mittwoch im Be-
reich der Autobahnanschlussstelle der A 4
in Chemnitz-Ost wurde bei einem mit 125
Mastschweinen beladenem Viehtransport
eine Überladung um vier Schweine festge-
stellt. Ein mit 1397 Ferkeln beladender
Viehtransport verstieß ebenfalls gegen das
Tierschutzgesetz. Die untere Etage war
nicht auch Trennwändein Buchten einge-
teilt: Die Trennwände-lagen lose auf-dem -
Boden, was ein hohesVerletzungsrisiko für
die Tiere darstellte. Außerdem gab es fast
keine Einstreu auf allen Etagen. Bei einem
weiterenViehtransport (16 Rinder) wurden
Kühe und Bullen zusammen geladen, ohne
Abtrennung. Außerdem waren mehrere
Tiere nur eingeschränkt transportfähig.

Die entsprechenden Anzeigen der Ver-
stöße gegen das Tierschutzgesetz und das
Fahrpersonalrecht sowie der a
transportverordnungwurdengefertigt.

 

 
STAATSMINISTERIUM Zum Inhaltsverzsichnis
FÜR SOZIALES UND

VERBRAUCHERSCHUTZ

Freistaat

SSACHSEN
 

BREITENBACH
Seite 28 nn




